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Fr 8.00 - 12.00 Uhr
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Veranstaltungen  
Do. 08.02.2024 NZO, Schmutziger Donnerstag, Bürgerhaus, Zunftstube 
Fr. 09.02.2024 Bulldogverein, Mexikanische Nacht, Vereinsheim 

Kaff eehaus Café de la Vida, Im Bürgerzentrum 1
sonntags 13:00 - 18:00 Uhr 

Hofl aden der Hüsemer Genusswerkstatt, 
Tannenbergerweg 1a
freitags 14:00 - 18:00 Uhr, samstags 09:00 - 13:00 Uhr

Nächste Papiersammlung   
MV Oberhausen, 02.03.2024 

BÜRGERMEISTERAMT
RHEINHAUSEN
BÜRGERHAUS
Hauptstraße 95  79365 Rheinhausen
Telefon  0 76 43/ 91 07-0
Telefax  0 76 43/ 91 07-99
E-Mail  gemeinde@rheinhausen.de
www.rheinhausen.de
Ö� nungszeiten
Mo 8.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 16.00 Uhr
Di 8.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 16.00 Uhr
Mi  keine Sprechzeiten
Do  8.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr
1. Samstag im Monat 10.00 - 12.00 Uhr
(Bürgerbüro)

Die Hüsemer Linsen wurden in Hüse 
angebaut und sind vollgepackt mit 
B-Vitaminen, Magnesium, Eisen, Mang-
an, ein Mineral das die Gedächtnisfunk-
tion unterstützt, Folsäure, besonders für 
Schwangere sehr gut unterstützend, 
Zink, Kalium und natürlich mit ca. 25% 
Protein/Eiweiß, was sie zu einer ausge-
zeichneten Fleischalternative macht. 

Aktion des Monats Februar in der 
Hüsemer Genusswerkstatt: 
Unser Dream Team 1 Packung Hüsemer 
Linsen und 1 Packung feine Wellenspätz-
le zum Aktionspreis von 6,50 Euro 

Bankräuber sprengten Geldautomat in Wohnhaus 
Skrupellos gingen mindestens drei Täter in den frühen Morgen-
stunden am vergangenen Samstag zu Werk, als sie in die Ge-
schäftsstelle der Volksbank Lahr in Rheinhausen eindrangen und 
den dortigen Geldautomaten sprengten. Auf die gut zwei Dut-
zend Bewohner in den Obergeschossen der Bank nahmen sie da-
bei keine Rücksicht. 
  
Mehrere der aus dem Schlaf gerissenen Bewohner versuchten noch, 
die aus der Bank herauskommenden Täter zu stellen. Noch vor Ein-
treff en der alarmierten Polizei- und Rettungskräfte konnten sie einen 
kleineren Brand selbst löschen. Zwei Anwohner fi lmten die Spren-
gung des Geldautomaten und die spätere Verfolgung der Täter.  
  
Da zunächst nicht klar war, ob das Haus durch die Sprengung be-
schädigt wurde, wurden die 24 Bewohner des Gebäudes ins Bür-
gerhaus gebracht, wo Personalien und Zeugenaussagen von der 
Polizei aufgenommen wurden. 

Bis zur Freigabe der Wohnungen um 10 Uhr morgens wurden die 
Bewohner im Café de la Vida vom Deutschen Roten Kreuz betreut. 
Dort wurden sie gemeinsam mit den Rettungskräften der Feuer-
wehren Rheinhausen und Herbolzheim und den DRK-Ortsgrup-
pen Weisweil und Herbolzheim mit Kaff ee und Brezeln versorgt.

Zum Glück ist nur Sachschaden entstanden und die Bewohner des 
Gebäudes wie auch Anwohner blieben unverletzt. 

Ein Dank gilt allen Rettungskräften der alarmierten Feuerwehren aus 
Rheinhausen und Herbolzheim sowie des Deutschen Roten Kreuzes, 
Kreisbrandmeister Leiberich, der Polizei, den Gemeindebediensteten 
und helfenden Anwohnern. Neben den lokalen Zeitungen wurde die 
Sprengung des Geldautomaten auch von der BILD-Zeitung und RTL 
aufgegriff en. 

Im Innenteil des Amtsblatts fi ndet sich ein ausführlicher Bericht 
der Feuerwehr Rheinhausen. 
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Gemeinde Rheinhausen
www.rheinhausen.de - www.meinrheinhausen.de- www.cafedelavida.de
Bürgermeisteramt – Zentrale 9107 – 0
Bürgermeisteramt – Fax    9107 – 99
Bürgerbüro / Ordnungsamt/ Tourismusbüro   9107 – 20
gemeinde@rheinhausen.de

Bürgermeister  9107 – 11
Büroleiterin des Bürgermeisters (Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle)  9107 – 12
Amt für Bürgerdienste (Bauamt, Friedhofsamt, Personalamt, Kindergarten)    9107 – 14
Stellvertretung Amt für Rechnungswesen und Vermögensverwaltung 9107 – 15 
Leitung Amt für Rechnungswesen 9107 – 17

Gemeindekasse     
Vollstreckung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr  9107 - 16
Ab-/ Wasser, Grundsteuer, Hundesteuer, SEPA Mandate, 9107 - 18
KITA Veranlagung, Zahlungsverkehr  

Bauhof
Notfallnummer Bauhof  9107 – 77
Bauhof  9107 – 30
Wassermeister  9107 – 31
Klärwerk  9107 – 32
Rheinmatthalle  8238

Kindergärten / Schule / Soziales / Pfl ege
Kindertagesstätte St. Josef  im Generationenhaus  9107 – 40
Katholischer  Kindergarten  St. Johannes Bosco  5108
Kindergarten St. Dominikus 9376428 
Grundschule Rheinhausen 9107 – 50
Grundschule St. Dominikus 9376428

Ehrenamtsbörse 9107 – 41
Café de la Vida GmbH 9107 – 42
Pfl ege St. Josef im Generationenhaus 809 – 300

Apotheken-Notfalldienst
Dienstwechsel jeweils 8.30  Uhr

Samstag, den 10.02.2024 
Stadt Apotheke Kenzingen 
07644-205 

Sonntag, den 11.02.2024 
Apotheke im Alten Rathaus Malterdingen 
07644-6677 

Montag, den 12.02.2024 
Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim 
07643-3338888 

Dienstag, den 13.02.2024 
St. Katharina-Apotheke Endingen 
07642-8685 

Mittwoch, den 14.02.2024 
Rathaus-Apotheke Kenzingen 
07644-304 

Donnerstag, den 15.02.2024 
Mithras-Apotheke Riegel 
07642-7820 

Freitag, den 16.02.2024 
St. Blasius-Apotheke Wyhl 
07642-7183 

an Werktagen (Mo.-Fr.) rufen Sie bitte 
Ihren Hausarzt an
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Bürgermeisteramt – Zentrale 9107 – 09107 – 0
Bürgermeisteramt – Fax    9107 – 99   9107 – 99
Bürgerbüro / Ordnungsamt/ Tourismusbüro   9107 – 20  9107 – 20

Bürgermeister  9107 – 11 9107 – 11
Büroleiterin des Bürgermeisters (Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle)  9107 – 12Büroleiterin des Bürgermeisters (Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle)  9107 – 12
Amt für Bürgerdienste (Bauamt, Friedhofsamt, Personalamt, Kindergarten)    9107 – 14
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Wichtige Rufnummern/ Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Allgemeinärztlicher Dienst:  116 117 
an Wochenenden und Feiertagen von 
Sa. 8.00 Uhr bis Mo. 8.00 Uhr. 
An Werktagen (Mo-Fr) rufen Sie bitte Ihren Hausarzt an. 
Das Notruf-Fax der Leitstelle Emmendingen ist 
direkt mit dem Notruf 112 gekoppelt. (Für gehörlose 
Menschen, Stumme oder Menschen mit Sprachschä-
digungen).  

Für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen: Notruf-Fax an die 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:  07641/46 01 - 77

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen, Gartenstraße 44

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 
Kinder-Notfallpraxis,Sautierstraße 1, 79104 Freiburg 
am St. Josefskrankenhaus:  0761 / 80 99 80 99

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117
Augen-Notfallpraxis im Universitätsklinikum Freiburg, 
Kilianstraße 5 in 79106 Freiburg

Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/120 120 00
An Wochenenden und Feiertagen 

Krankentransport 19 22 2

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Falls der Tierarzt nicht ereichbar ist: 
Samstag, 10.02.2024 / Sonntag, 11.02.2024 
Dr. Anke Brodauf, Emmendingen, Tel.: 07641-54636 

Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 0 76 44/ 92 91-0

Strom Netze BW  0800/ 3629477
Störungsmeldestelle

24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst 07824 66420-0
Gebr. Förster GmbH 07824 2036

Erdgas badenova  0800/ 2767767
Störungsmeldestelle 24-Std. Service

Tierkörperbeseitigung 0 77 74/ 93 39-0

Vergiftungs-Informationszentrale  0 761 19240

Forstrevier Rheinhausen
Alex Schulz Mobil: 0 17 5/ 22 33 113
 Büro: 07822/ 300160

Technisches Hilfswerk (THW) 0 76 41/ 21 81

Telefonseelsorge 0 80 0/ 111 0 111

Hospiz Hecklingen e.v., Kenzingen
Hauptstraße 46 07644 / 930198
Persönliche Sprechzeiten:
- Mittwochs von 9:00 – 11:00 Uhr
- Zusätzlich am ersten Mittwoch von 16:30 – 18:30 Uhr
- Trauergruppe am letzten Mittwoch im Monat um 18:00 Uhr
Weitere Informationen: www.Hospiz-Hecklingen.de

Ökologische Station Taubergießen, 
Geschäftsführerin Dr. Bettina Saier
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Umwelt
Zollwohnhaus, Rheinstraße 40, 77966 Kappel-Grafen-
hausen / Rhinau, gemeindefreies Gebiet
Tel  +49 7822 7895422 (Montags auch 0761 208-4149)
Fax +49 7822 7670867

Remondis    0761 515090

Pfl egestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Mo,Di,Do,Fr         08:30-12:00 Uhr
Do                          14:00-18:00 Uhr
 Tel.: 07641-451-3091, -3095, -3025 oder
 pfl egestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de

Außensprechzeiten:
Endingen Bürgerhaus     Di   10:00-15:00 Uhr
Herbolzheim Rathaus Bürgersaal   Do  14:00-17:00 Uhr
(jeden 1. Donnerstag im Monat geschlossen)
Generationenbüro       Mo 12:00-16:00 Uhr

Beratung für gesetzlich versicherte Pfl egebedürftige, 
Angehörige aller Altersgruppen rund um das Thema
Pfl egebedürftigkeit, Pfl ege, Betreuungs- o. Entlastungs-
möglichkeiten

Öff nungszeiten Recyclinghof Herbolzheim
Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr

Öff nungszeiten Grünschnittplatz Herbolzheim
von April-Mitte Oktober 
zusätzlich jeden Mittwoch  von 15.00-19.00 Uhr 
Abfallberatung  0 76 41/ 45 1-97 00

BRH-Rettungshundestaff el Oberrhein 
 07621/19222

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus 
Herbolzheim 0 76 43/9336980

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
Frau Bergis + Frau Heiß  07641/93341-214
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de

Fachstelle Sucht
Beratung, Behandlung, Prävention, 
Hebelstr. 27, Emmendingen 07641/9335890
Erstgespräche individuell nach Terminvereinbarung

IMPRESSUM
Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheinhausen
Herausgeber: Bürgermeisteramt Rheinhausen, Hauptstraße 95, 79365 Rheinhausen, Telefon 0 76 43/ 91 07-0, 
Fax 0 76 43/ 91 07-99, E-Mail: gemeinde@rheinhausen.de, Homepage: www.rheinhausen.de
Redaktion: Bürgerbüro, Telefon 0 76 43/ 9107-20, Fax 0 76 43/ 9107-99, 
Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil: Bürgermeister Dr. Dr. Jürgen Louis o.V.i.A.; 
für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen: die jeweilige Kirche bzw. der Vereinsvorstand

Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Telefon: 07771 9317-11, Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de
Verteilung des Amtsblattes: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Telefon: 07771 9317-11, Telefax: 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de



RHEINHAUSEN Freitag, 09. Februar 2024 | 3

Gemäß der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Rheinhausen werden öffentliche Bekanntmachungen – so auch die öffentliche Be-
kanntmachung der Wahl des Gemeinderats am 9. Juni 2024 - durch Bereitstellung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Rhein-
hausen veröffentlicht. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. Deshalb können seit dem 3. Februar 2024 die Wahl-
vorschläge beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses eingereicht werden. Zur erweiterten Information veröffentlichen wir 
nachrichtlich die öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Gemeinderats am 9. Juni 2024 nochmals an dieser Stelle im Amtsblatt. 

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde 
79365 Rheinhausen 

Landkreis 
Emmendingen 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt. 
 

In der Gemeinde Rheinhausen sind dabei 12 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen     
  Bewerber für einen Wahlvorschlag beträgt 24. 

 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 

spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt 
Rheinhausen, Hauptstraße 95, 79365 Rheinhausen schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müs-
sen zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

 
2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden.  
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber  
 

2.2.1 Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wäh- 
         len sind. Näheres s. Nr. 1. 

 
Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde. 

 
2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 

Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat.  

    Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber;  
●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für 
keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 
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2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Rheinhausen, Haupt-
straße 95, 79365 Rheinhausen – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die 
ausgegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung 
der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben 
werden von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen; 

 
 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 

Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 
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2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Rheinhausen, Hauptstraße 
95, 79365 Rheinhausen. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen 
Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außer-
dem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Gemeinde haben wird.  

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt den 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Rheinhausen, Hauptstraße 95, 79365 Rheinhausen 
eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Rheinhausen, Haupt-
straße 95, 79365 Rheinhausen bereit. 
 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 
Ort, Datum 

Rheinhausen, den 2. Februar 2024 
Bürgermeisteramt 

gez. Dr. Jürgen Louis, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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Informationen des Bürgermeisteramtes

Öffnungszeiten des Rathauses 
über Fasent 
Die Gemeindeverwaltung bleibt am 
Montag, 12.02.2024 sowie am Dienstag, 
13.02.2024 geschlossen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Geänderte Öffnungszeiten Bürgerbüro 
Im Zeitraum vom 21.02.2024 bis einschließlich 14.03.2024 ist das Bürgerbüro geschlos-
sen. Dringende Anliegen können nur nach Terminvereinbarung unter 07643-910714 erle-
digt werden. Gerne sind wir wieder zu den regulären Öffnungszeiten ab dem 15.03.2024 
sowie zusätzlich am Samstag, 16.03.2024 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Sie da.

Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung. 

 

 

  
  

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

    

 
   

 
 

 
 

 
 

 
  

 
   

     
 

 
 
  

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Amtsgericht Emmendingen
VOLLSTRECKUNGSGERICHT

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag,
06.06.2024

08:15 Uhr II, Sitzungssaal Amtsgericht
Emmendingen,
Karl-Friedrich-Straße 25,
79312 Emmendingen

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Oberhausen

Gemarkung Flurstück Wirtschafts-
art u. Lage Anschrift m² Blatt

Oberhausen 2631/1
Landwirt-
schafts-
fläche

Birkenfeld 2.420 1467
BV 2

Verkehrswert: 5.000,00 €

Weitere Informationen in einigen Tagen unter
www.versteigerungspool.de

Der Versteigerungsvermerk ist am 19.10.2023 in das Grundbuch
eingetragen worden.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Verstei-
gerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzu-
melden und, wenn der Antragsteller widerspricht, glaubhaft zu ma-
chen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlö-
ses den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des 
nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufge-
fordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für 
das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Ge-
genstandes tritt.

Hinweis:

Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine ge-
naue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten 
der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück 
bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruch-
ten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle zu erklären. Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn 
bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Änderungen einge-
treten sind.

Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Gebot 
Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrs-
wertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung 
ist ausgeschlossen.

Bietsicherheit kann unter anderem durch rechtzeitige Überweisung 
geleistet werden: Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den 
Verwendungszweck-Angaben

Empfänger:
Landesoberkasse
Baden-Württemberg

Bank:
Baden-Württembergische Bank

IBAN:
DE51 6005 0101 0008 1398 63

BIC: 
SOLADEST600

Verwendungszweck: 
2440627014045, Az. 9 K 74/23, Name des Bieters
AG Emmendingen

Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der Landes-
oberkasse Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko hierfür trägt der 
Einzahler.

Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

Amtsgericht Emmendingen
-Vollstreckungsgericht-

Blutspenden retten Leben:
Jetzt gemeinsam füreinander einstehen 
Viele Operationen, Transplantationen und 
die Behandlung von Krebspatienten sind 
nur dank moderner Transfusionsmedizin 
möglich. Allein in Hessen und Baden-Würt-

temberg werden täglich mehr als 2.700 
Blutkonserven benötigt, um Patientinnen 
und Patienten zu helfen.
Blutspender*innen sorgen dafür, dass Men-
schen überleben und gesund werden kön-
nen. Worauf warten?Jetzt liegend Leben ret-
ten! Jeder Typ ist gefragt! Das DRK ruft dazu 

auf mit guter Tat ins neue Jahr zu starten.
Nächster Termin: Montag, dem 
19.02.2024 von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr, 
Bürgerhaus, Hauptstr. 95, 79365 Rhein-
hausen. Jetzt Blutspendertermin online 
reservieren unter
www.blutspende.de/termine
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Geldautomat gesprengt – 
Hüsemer Helfer fast neun 
Stunden im Einsatz 
Was von vielen Hüsemer aufgrund ähnlicher 
Vorkommnisse in umliegenden Gemeinden 
befürchtet wurde, wurde in der Nacht von 
Freitag auf Samstag vergangener Woche 
traurige Gewissheit. Bislang unbekannte Tä-
ter sprengten am Samstag, 03.02.24 gegen 
04.30 Uhr den Geldautomat der Volksbank- 
Filiale im Ortsteil Oberhausen – in einem voll 
bewohnten Mehrfamilienhaus. 

Die Feuerwehr Rheinhausen wurde um 
04.34 Uhr in der Gefahrenabwehrstufe B2-
DLK_Automatensprengung alarmiert, pa-
rallel dazu die Feuerwehr Herbolzheim mit 
ihrer Drehleiter und Einsatzleitwagen, der 
Kreisbrandmeister sowie der Rettungsdienst 
mit einem Rettungswagen. Seitens der Po-
lizei waren bereits mehrere Streifen vor Ort 
bzw. auf Anfahrt, ein Polizeihubschrauber 
wurde ebenfalls zur Fahndung hinzugezo-
gen. Nach der Erkundung durch den Ein-
satzleiter ergab sich folgendes Lagebild: 
Das Erdgeschoss war im Bereich der Filiale 
großflächig zerstört. Massiv gemauerte Zwi-
schenwände und Leichtbauwände fielen als 
Ganzes um. 

Die Schaufenster und das Fenster des Au-
tomatenraums waren komplett herausge-
drückt, die Scherben verteilten sich bis auf 
die andere Straßenseite. Mehrere geparkte 
Fahrzeuge wurden beschädigt. Aus dem Au-
tomatenraum stieg leichter Rauch auf, ein 
Entstehungsbrand wurde durch Bewohner 
des Gebäudes bereits vor Eintreffen mittels 
Feuerlöscher gelöscht. Das wichtigste aber 
war, dass keiner der Bewohner aber auch 
Passanten die von einer Feier kamen, ver-
letzt wurden. 
  
Das ersteintreffende Tanklöschfahrzeug 
baute einen Löschangriff auf und begann 
mit der Evakuierung und Kontrolle der 
Wohnungen. Die nachfolgenden Einheiten 
unterstützten, sicherten die Einsatzstel-
le und richteten eine Umleitung ein. Die 
Bewohner wurden mit den beiden Mann-
schaftstransportwagen der Hüsemer und 

Herbolzheimer Helfer und dem zwischen-
zeitlich nachalarmierten Ortsverein des DRK 
im Pendelverkehr in das Bürgerzentrum ge-
bracht wo sie vom ebenfalls verständigten 
Bürgermeister persönlich mit heißem Kaffee 
und weiteren Getränken versorgt und sich 
im Warmen aufhalten konnten. 

Nachdem durch die Polizei mit Hilfe von 
Handy- Videoaufnahmen geklärt war, dass 
es sich bei dem Sprengmittel um Feststoffs-
prengmittel gehandelt haben muss, wurde 
der Sicherheitsradius nochmals vergrößert. 
Es musste davon ausgegangen werden, dass 
sich noch nicht umgesetztes Sprengmittel 
in den Trümmern befinden könnte. Aus die-
sem Grund wurde seitens Polizei ein soge-
nannter Delaborierer, umgangssprachlich 
Kampfmittelräumer, nachgefordert. Da die-
ser aber aus Stuttgart anfahren musste hieß 
es für die Helfer: Bis auf weiteres warten... 
  
Zwischenzeitlich wurde die Einsatzstelle so 
strukturiert, dass der Kräfteansatz bis auf 
das Personal des Tanklöschfahrzeuges zu-
rück genommen werden konnte. Alle ande-
ren Einheiten fuhren wieder das Gerätehaus 
bzw. Bürgerzentrum an und hielten sich 
dort in Bereitschaft. 

Gegen 07.30 Uhr traf das Delaborier- Team 
ein und begann nach einer kurzen Einwei-
sung mit seiner Arbeit. Nach ca. 45 Minuten 
stand dann fest, dass kein Sprengstoff mehr 
vorhanden war. Somit konnte die Spurensi-
cherung mit ihrer Arbeit beginnen. 
Die Ermittlungsarbeiten der Kriminaltechnik 
waren gegen 09.30 Uhr soweit beendet das 
sich die Hüsemer Helfer um die Sicherung 
der Einsatzstelle und des Gebäudes küm-
mern konnten. 

Da aber um die 30m² Fensterfläche zu ver-
schließen waren, musste durch die Ein-
satzleitung entsprechendes Material und 
Werkzeug beschafft werden. Dies konnte 
bei einem örtlichen Zimmereibetrieb und 
Bauelementebetrieb geordert werden. Das 
Personal vor Ort wurde mit handwerklich 
versierten Kameraden nochmals verstärkt. 
Parallel dazu nahm ein Kamerad mit der 
Qualifikation zum Fachberater Bau eine 
Inaugenscheinnahme des Gebäudes, des 

Abfallwirtschaft

Müllabfuhrtermine graue Tonne 
Freitag, 16. Februar 2024 

Müllabfuhrtermine blaue  Tonne 
Freitag, 16. Februar 2024 

Gelber Sack

Samstag, 17. Februar 2024 
Bitte beachten Sie, dass nur zugebundene 
Säcke mitgenommen werden. Die Säcke sind 
spätestens bis 6.00 Uhr bereitzustellen. Um 
Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten. 

 

Wochenmarkt

in Rheinhausen 
immer freitags von 14.30 bis 18.00 Uhr 

Freiwillige Feuerwehr

Schadenausmaßes und die möglichen 
Auswirkungen auf das Tragsystem und die 
Standsicherheit vor. Die Bewertung verlief 
positiv. Ab ca. 10.30 Uhr durften die Bewoh-
ner wieder in ihre Räumlichkeiten zurück. 
Um kurz vor 12.00 Uhr konnte, nachdem 
alle betroffenen Gebäudeöffnungen mittels 
OSB-Platten gegen weiteren Zutritt gesi-
chert waren, die Einsatzstelle den Vertretern 
der Volksbank und einem beauftragten Si-
cherheitsdienst übergeben werden. 

Die turnusmäßige Altpapiersammlung der 
Jugendfeuerwehr konnte wie geplant statt-
finden. Die First- Responder Gruppe wurde 
um 11.17 Uhr aus dem eigentlichen Einsatz 
der Feuerwehr heraus zu einem medizini-
schen Notfall alarmiert, dieser konnte da-
durch umgehend übernommen werden. 

Wir bedanken uns bei Holzbau-Maurer und 
Zängle Fenster & Türen für die schnelle und 
unkomplizierte Hilfe, unserem Bürgermeis-
ter der die Evakuierten gekonnt versorgte 
und allen beteiligten Einsatzkräften von Po-
lizei, Rettungsdienst, Ortsverein und Feuer-
wehr für die sehr gute Zusammenarbeit. 

Wieder einmal konnten sich die Hüsemer 
Einwohner auf ihre Feuerwehr verlassen. 
Und wieder einmal konnte sich die Feuer-
wehr auf ihre Bürger verlassen. Den Einsatz-
kräften vor Ort wurden durch die Nachbarn 
Getränke, Kaffee und Toiletten zur Verfü-
gung gestellt. Hierfür bedanken wir uns 
vielmals! 

Alles in allem war die Feuerwehr Rheinhau-
sen mit über 25 Kameraden knapp 9 Stun-
den im Einsatz. 
  
Pressestelle Feuerwehr Rheinhausen, 
Andreas Lang 
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Freiw. Feuerwehr
Rheinhausen

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
Rheinhausen 
  
Die Jahreshauptversammlung der Feuer-
wehr Rheinhausen findet am Freitag, den 16. 
Februar 2024 um 19.30 Uhr im Feuerwehr-
haus statt. Auf der Tagesordnung stehen: 

1. Feuerwehr 
1.1 Begrüßung durch den Kommandanten 
1.2 Totenehrung 
1.3 Bericht des Kommandanten 
1.4 Bericht des Schriftführers 
1.5 Bericht des Seniorenvertreters 
1.6 Bericht des Jugendwartes 
1.7  Bericht des Kassenwartes (Feuerwehr 

und Jugendfeuerwehr) 
1.8 Bericht der Kassenprüfer 
1.9  Entlastung des Feuerwehrausschusses 

(Vorstandschaft) 

2. Grußworte der Gäste 
3. Ehrungen und Beförderungen 
4. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Bitte bis Montag, den 12. Februar 2024 
schriftlich bei Kommandant Thorsten Heckel 
(Alemannenweg 2) einreichen. 
  
Alle am Feuerwehrdienst interessierten 
Neu- und Quereinsteiger sind zur Teilnahme 
an der Jahreshauptversammlung herzlich 
eingeladen. 

Katholische 
Kirchengemeinde

Liebe Leserinnen und Leser, 
„Kehr um und glaub an die frohe Botschaft“ 
– so lautet eine der Spendenformeln für die 
Austeilung des Aschekreuzes am Ascher-
mittwoch. Ich finde, diese Formel passt aber 
auch schon für die närrischen Tage zuvor. In 
der Fasent und in der sich anschließenden 
Fastenzeit geht es – wenn auch mit unter-
schiedlichen Nuancen – um das Leben und 
die Lebensfreude. Als Christinnen und Chris-
ten leben wir in der Hoffnung, durch das Er-
lösungshandeln Jesu befreit zu sein – nicht 
zuletzt von allen todbringenden Mächten. 
Das gibt allen Grund zur Freude. Diese darf 
laut uns stark sein in den närrischen Tagen 
und sie darf dann ebenso mit leisen und 
nachdenklichen Tönen einhergehen in der 
österlichen Bußzeit. Entscheidend ist, ob 
wir dieser Botschaft glauben, ihr Vertrauen 
schenken, daher „Kehr um und glaub an die 
frohe Botschaft!“ 
Mit den besten Segenswünschen 
Dekan Dr. Stefan Meisert
 
Gottesdienstordnung 
Samstag, 10.2.  
8:30 Uhr  Maria Sand (He) Beichtgelegen-

heit (Pfr. Dr. Dietrich) 
9:00 Uhr  Maria Sand (He) Eucharistiefeier 
  Hl. Messe für Irma Schlenker (JT) 

- Hedwig Kunzer (Pfr. Dr. Dietrich) 
10:00 Uhr  St. Ulrich (Oh) Gottesdienst der 

Fischerzunft 
 
Sonntag, 11.2. 6. Sonntag im Jahreskreis 
8:45 Uhr  Pfarrsaal (Wa) Eucharistiefeier 

(Pfr. Dr. Dietrich) 
10:30 Uhr  Pfarrheim (Nh) Eucharistiefeier 

(Pfr. Dr. Dietrich) 
  
Montag, 12.2. Rosenmontag 
18:30 Uhr  St. Hilarius Gebetsraum Stille An-

betung vor dem Allerheiligsten, 
zum Abschluss Komplet 

Kirchliche Nachrichten
Mittwoch, 14.2. Aschermittwoch 
17:30 Uhr  St. Achatius (Nh) Familiengottes-

dienst zum Aschermittwoch mit 
Ascheausteilung 

18:30 Uhr  Gemeindesaal (He)Eucharistie-
feier zum Aschermittwoch mit 
Ascheausteilung 

Donnerstag, 15.2.  
9:00 Uhr  Pfarrheim (Nh) Eucharistiefeier 

mit Ascheausteilung 
  Hl. Messe für die armen Seelen 

– für alle Verstorbenen auf dem 
hiesigen Friedhof (StM) 

18:30 Uhr  Pfarrsaal (Wa) Eucharistiefeier 
mit Ascheausteilung 

Samstag, 17.2.  
8:30 Uhr  Maria Sand (He) Beichtgelegen-

heit (Pfr. Schindler) 
9:00 Uhr  Maria Sand (He) Eucharistiefeier 
  Hl. Messe für unsere Eltern Wal-

ter und Rosa Siebert und Ange-
hör. – verst. Ehemann und Eltern 
(Pfr. Schindler) 

18:30 Uhr  Pfarrheim (Nh) Eucharistiefeier 
(Pfr. Schindler) 

Sonntag, 18.2. 1. Fastensonntag 
8:45 Uhr  Gemeindesaal (He) Eucharistie-

feier (Vikar P. Vigil Anto) 
10:30 Uhr  Pfarrsaal St. Hilarius Eucharistie-

feier im Pfarrsaal (Pfr. Schindler) 
12:00 Uhr  Maria Sand (He) Tauffeier von Le-

ano Scheerer 
17:00 Uhr  Maria Sand (He) Ökumenischer 

Paarsegnungsgottesdienst zum 
Valentinstag: 

  „Du bist geliebt und gewollt“ - 
musikalisch mitgestaltet von der 
Valtentinstag-Combo 

  
Beginn der Österlichen Bußzeit -
Aschekreuz 
Mit dem Aschermittwoch beginnt die Ös-
terliche Bußzeit; in allen Gottesdiensten am 
Aschermittwoch und am Donnerstag danach 
wird das Aschekreuz aufgelegt, zudem liegen 
in den Kirchen wieder kleine Tüten mit ge-
weihter Asche aus, die sie gerne mitnehmen 
können, um auch im häuslichen bzw. familiä-
ren Kreis diesen Ritus zu vollziehen. 

FAMILIEN  
Familiengottesdienst zum Aschermitt-
woch 
„Wieder auf die richtige Spur kommen“- mit 
diesem Familiengottesdienst wollen wir am 
Aschermittwoch gemeinsam die Fasten-
zeit beginnen. Alle Familien und auch die 
Gemeinde sind herzlich zu diesem Wort-
gottesdienst am MI 14. 2. um 17.30 Uhr in 
St. Achatius Niederhausen eingeladen. Im 
Gottesdienst wird auch das Aschenkreuz 
ausgeteilt. 
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Erreichbarkeit von Büros und Hauptamt-
lichen 
Pfarrbüro Herbolzheim 07643-21598-200 
Öffnungszeit: 
Mo 15:00 – 17:00 Uhr 
Di, Mi 09:00 – 11:30 Uhr 
Do 15:00 – 18:00 Uhr 
Fr 09:00 – 11:30 Uhr
Pfarrbüro Rheinhausen
07643-21598-100 
Öffnungszeit: 
Mo, Di 09:00 – 11:30 Uhr 
   
Vom 09.02. bis 13.02. herrscht Narrentrei-
ben – danach sind wir wieder für Sie da 
  
Während der Dienstzeiten erreichen Sie die 
Hauptamtlichen unter folgenden Nummern 
(Vorwahl 07643): 
Pastoralteam 
GRfin Maria Christ 21598-102 
GRfin Elisabeth Rothenberger 21598-103 
GRfin Andrea Witzenleiter 21598-212 
Jugendreferentin Luisa Strittmatter 

21598-203 
Pater Vigil Anto 21598-211 
Dekan Dr. Stefan Meisert 21598-101 
Pfarrer Jürgen Schindler 07642-4634920 
Verwaltungsteam 
VWL Stephanie van Husen 07641-4688916 
VWA Günter Kury (Personal) 21598-204 
VB Loic Winters (Gebäude)  07642-9070-165 

NEUIGKEITEN AUS ST. ULRICH UND
ACHATIUS RHEINHAUSEN  
Gottesdienst mit der Fischerzunft 
Am SA, 10.02. findet um 10.00 Uhr in St. 

Ulrich der traditionelle Gottesdienst der 
Fischerzunft Rheinhausen mit Diakon Rein-
hard Maurer statt. 
 
HÜTTENWOCHENENDE 2024  
  
Liebe Jugendliche der Klassen 8 und 9!  
Es ist wieder soweit! Das Hüttenwochenen-
de 2024 findet dieses Jahr vom 22.03-24.03 
in Leiselheim am Kaiserstuhl statt.  

Wie immer erwartet euch ein abwechs-
lungsreiches Programm. Anmelden könnt 
ihr Euch bis zum 01. März per Mail: pfarrju-
gendrheinhausen@web.de. Alle weiteren 
Infos erhaltet Ihr dann per Mail. 

Wir freuen uns auf Euch!  

Eure Teamerinnen und Teamer der Pfarrju-
gend Rheinhausen 
 
 

Kath. ö� entliche 
Bücherei

Katholische öffentliche Bücherei
Rheinhausen 

Wir sind für Sie da. 
Am Montag und Donnerstag von 17.30 bis 
18.30 im Bürgerhaus Rheinhausen. 

Innerhalb der Schulferien geschlossen. 

 

Bildungswerk 
Herbolzheim 
Rheinhausen

NEUIGKEITEN AUS DEN BILDUNGSWERKEN 
Wir freuen uns, Sie in 2024 bei unseren viel-
fältigen und interessanten Veranstaltun-
gen, begrüßen zu dürfen. Ausführliche und 
aktuelle Informationen zu den jeweiligen 
Programmpunkten finden Sie jederzeit auf 
unserer Homepage unter 
www.se-her-rhein.de/bildungswerk 
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen er-
folgt – wenn nicht anders notiert – über das 
Pfarrbüro: Tel. Nr. 07643/21598-0 oder unter 
www.se-her-rhein.de/bildungswerk 
  
Rückenfit - ab Mittwoch, 14.02.2024, 
18.00h-19.00h, 10x fortlaufend 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen! 
Leitung: Ekaterina Alberts, Diplomierte Sozi-
alpädagogin und Choreografin 
Ort: Bürgerhaus Rheinhausen, Hauptstr. 95 
Beitrag: 50,00€ 
  
Liebscher & Bracht: Schmerzbehandlung 
mit Praxisübungen ab Donnerstag 15.02. 
bis 21.03.2024, 18.00h-19.15h, 6x wö-
chentlich 
Mitzubringen sind: Gymnastikmatte, wenn 
vorhanden Faszienrolle, Faszienball und 
Übungsschlaufe. Bitte in bequemer Klei-
dung kommen. 
Leitung: Renate Fleck-Waldschmidt Heil-
praktikerin, Schmerzspezialistin nach Lieb-
scher & Bracht 
Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstr. 97, 
Herbolzheim 
Beitrag: 90,00€ 

Gefiederte Wintergäste im Taubergießen 
Freitag, 16.02., 10.00-12.00 Uhr (bei 
schlechtem Wetter 23.02.)
Mitzubringen: Fernglas (wenn vorhanden), 
festes Schuhwerk, warme Kleidung, even-
tuell heißes Getränk. Anfahrt über Fahrge-
meinschaften (nicht mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar) 
Leitung: Dr. Gabriele Weber-Jenisch, NABU 
Naturschutzstation Taubergießen 
Treffpunkt: NABU Naturschutzstation Tau-
bergießen, altes Zollhäusle, L 103, direkt an 
der Rheinfähre Kappel-Grafenhausen nach 
Rhinau Spenden für die Naturschutzarbeit 
sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

Musikalische Früherziehung für Kinder 
von 4-6 Jahren - ab Freitag 16.02., 2 Kurse 
15-15:45 Uhr oder 16-16:45 Uhr, 10x 
Entdecke die zauberhafte Welt der Musik bei 
den Musikmäusen im Klangzauber! Gemein-
sam mit unserem dreiköpfigen pädagogi-
schen Team möchten wir die Welt der Musik 
mit Ihren Kleinen entdecken. 
Leitung: Chantal Jacobi-Jörger, Jana Jacobi 
und Ute Hurst 
Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstr. 97, 
Herbolzheim 
Beitrag: 130,00€ 
Anmeldung per E-Mail: musikmaeu-
se-klangzauber@gmx.de oder 
Handy: 0157 33232949 
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„Ich schaffe das ganz alleine“ -  Training 
für Selbstbehauptung und Resilienz – für 
Kinder von 6 bis 11 Jahren - Freitag 16. + 
23.02., 15:00-17:00 Uhr, 2x 
In diesem Kurs lernen die Kinder Selbstbe-
wusstsein aufzubauen und zu stärken, Pro-
bleme eigenverantwortlich zu lösen, den 
sicheren Umgang in Konfliktsituationen und 
sich respektvoll zu behaupten. 
Bitte mitbringen: etwas zu trinken (und evtl. 
etwas zu essen), Hausschuhe oder Turn-
schläppchen 
Leitung: Elisabeth Gerber, zertifizierte Trai-
nerin für Selbstbehauptung und Resilienz 
Ort: Gemeindehaus St. Alexius, Hauptstr. 95, 
Herbolzheim 
Beitrag: € 59,-- pro Kind, € 49,-- pro Ge-
schwisterkind 

Kinderyoga  – für Kids von 4-10 Jahren ab 
Samstag, 17.02., 10.00–10.45 Uhr, 6x   
Leitung: Sabrina Pfeffer 
Ort: Gemeinderaum der ev. Kirche Wagen-
stadt, Im Weiherle 8 
Beitrag: € 90,00
Anmeldung auf www.happy-frog-yoga.de / 
Rückfragen tel. unter 0173 3744562 

Qi Gong - Leichte Übungen für den Alltag 
ab Mittwoch, 21.02., 10.30-11.30 Uhr, 5x 
wöchentlich 
Mitzubringen:  Eine Matte , warme Socken 
und eine Decke 
Leitung: Dorothea Wild, Heilpraktikerin 
Ort: Pfarrsaal Oberhausen, Kirchstr. 11 
Beitrag: 50,00€ 

„Der Froschkönig“ - Samstag, 24.02., 15 Uhr 
Eine Produktion der „Theaterbühne im Kel-
ler“ vom Kulturkreis Lahr e.V. unter der Regie 
von Christopher Kern. Ein herrliches The-
atervergnügen für kleine und große Mär-
chenfreunde ab 5 Jahren.
Dauer: 75 Minuten ohne Pause
Ort: Bürgerhaus Tutschfelden, Weinstr. 1 

„Irische Impressionen“ –
Dienstag, 27.02., 19:00 Uhr 
Dieser Vortrag erzählt von Irland, der grünen 
Insel am Westrand Europas. 
Leitung: Dr.med. Erwin Grom, Facharzt für 
Innere Medizin 
Ort: Gemeindesaal St. Alexius, Hauptstr. 97, 
Herbolzheim 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen! 

„Füße gut-alles gut“ -
Donnerstag 29.02., 19:30 Uhr 
Referentin: Esther Monschein 
Ort: Pfarrheim Niederhausen, Friedhofstraße 5 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen! 

  

Evangelische 
Kirchengemeinde
WEISWEIL mit Rheinhausen 

Sonntag, 11. Februar 
10 Uhr Alemannischer Gottesdienst in 
Tutschfelden mit Prädikantin Waltraud 
Stöcklin  

An diesem Sonntag laden wir Sie und Euch 
in unsere Teamgemeinde ein – im Bürger-
haus Tutschfelden (im Vereinsheim) zum 
alemannischen Gottesdienst mit Prädikan-
tin Waltraud Stöcklin. 
  
Der Kindergottesdienst macht eine Feri-
enpause - bis zum 25. Februar 2024. 
  
Donnerstag, 15. Februar 
09:15 Uhr Krabbelgruppe im
Gemeindehaus 
15:00 Uhr Seniorentreff im
Gemeindehaus 
  
Urlaub Pfarrer Keno Heyenga 
  
Vom 12. bis 16. Februar 2024 befindet sich 
Pfarrer Keno Heyenga im Urlaub. In dringen-
den seelsorgerlichen Fällen können Sie sich 
an seine Vertretung Prädikantin Waltraud 
Stöcklin wenden (Telefon: 0160 / 7562445). 
 
 

Priorat St. Michael
Überlieferter katholischer Ritus
Priorat St. Michael
Überlieferter katholischer Ritus

Gottesdienstzeiten 
  
Freitag, 9. Februar 
7.15 hl. Messe 
18.15 Rosenkranz 
19.00 hl. Messe 
  
Samstag, 10. Februar 
40-stündiges Gebet 
6.00 Aussetzung 
8.00 hl. Messe 
20.00 hl. Messe 
Nachtandacht 

Sonntag, 11. Februar 
Quinquagesima - 40-stündiges Gebet 
7.15 Frühmesse 
8.20 Rosenkranz 

9.00 Hochamt 
17.00 Andacht 
22.00 Segen 
  
Montag, 12. Februar 
7.15 hl. Messe

Dienstag, 13. Februar 
7.15 Frühmesse 
  
Mittwoch, 14. Februar 
Aschermittwoch 
8.00 Schülermesse 
17.45 Kreuzweg 
13.30 Hochamt 
  
Donnerstag, 15. Februar
7.15 hl. Messe 
17.45 Familien-Rosenkranz 
18.20 sakr. Segen 
18.30 hl. Messe 
  
Freitag, 16. Februar 
7.15 hl. Messe 
18.15 Rosenkranz 
19.00 hl. Messe 

Samstag, 17. Februar 
6.30 hl. Messe 
8.00 hl. Messe 
  
Sonntag, 18. Februar 
 
Invocabit 
7.15 Frühmesse 
8.20 Rosenkranz 
9.00 Hochamt 
17.00 Andacht 
  
Änderungen vorbehalten 
  
Alle aktuellen Gottesdienstzeiten
finden sich in der Gottesdienstordnung, die 
am Kircheneingang ausliegt, oder auf fsspx.
today/rheinhausen. 

Für seelsorgliche Anliegen, Interesse an 
Glaubenskursen und anderen Aktivitäten 
in einer lebendigen katholischen Gemeinde 
dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wen-
den. 
  
Priorat St. Michael
Kronenstraße 2
T: 07643/6980
E: priorat-rheinhausen@fsspx.de
W: www.fsspx.de/rheinhausen 

Vereinsnachrichten
Jahrtag der Fischerzunft 

Am Fasentsamstag, den 10.02.2024 um 10 
Uhr findet in der Kirche St. Ulrich der jährli-
che Jahrtag der Fischerzunft statt. 
Wir Gedenken unserer verstorbenen Fischer, 
anschließend finden wir uns im Gasthaus 
Schiff ein. 

Fischerzunft
Ober-/Niederhausen
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Bulldog- & Schlepperfreunde
Oberhausen e.V. 

FASENT 2024
S´isch wieder so wit, mit d´r Fasentzit.

D´r Bulldogverein ladet alle i,
für a paar scheeni Stunde Narr zu si.

Am Fasentfriddig gohts´s los,
mit Sombrero, Tequilla und andere heiße 

Sache.
Do le ma im Vereinsheim so richtig 

d´Bälke krache.

- Mexikanische Nacht: 09.02. ab 19:00 - 
D´Samschdig ihr liebe Lit, isch für Aldi 

und Jungi Narre
wu kumme vu de Stroßefasent mit irem 

Karre
zum Singe, Danze, Luschtig sie

bi ma guete Schepli Wie.

- Stroßefasent: 10.02. ab 19.00 - 
Am Rosemändig dann sin unsri Tore wit

g´öffnet,
um alli von nah und fern närrisch zu

begrüße
bi uns in Hüse.

- Rosemändig: 12.02. ab 15:30 -

Auf ein paar närrische Tage mit Euch 
freut sich der Bulldogverein! 

* Über jede Kuchenspende am Rosenmon-
tag sind wir sehr dankbar! * 

Die Bulldog- und Schlepperfreunde 
Oberhausen e.V. 

Bulldog und 
Schlepperfreunde

FC Oberhausen

S o n n t a g :  K a f f e e  u n d  K u c h e n  i m  S p o r t h e i m
G r o ß e  K u c h e n t h e k e :  K u c h e n  a u c h  z u r  A b h o l u n g
A b  1 4  U h r  M u s i k  u n d  G e s a n g  i m  S p o r t h e i m

B e i  A b h o l u n g :  V o r b e s t e l l u n g  b i s  2 0 .  F e b r u a r  e r f o d e r l i c h

T e l . :  0 7 6 4 3 / 9 1 3 6 6 6  o d e r  u n t e r  b e s t e l l u n g @ f c - o b e r h a u s e n . d e
A b h o l u n g  a u f  d e m  S p o r t p l a t z  O b e r h a u s e n

V e r p a c k u n g  w i r d  g e s t e l l t !

2 4 . 0 2 . 2 0 2 4

2 5 . 0 2 . 2 0 2 4

S a m s t a g  &  S o n n t a g

 H a x e m i t B r o tH a x e  m i t  B r o t11 .. 9 €9 €

2 . H a x e m i t B e i l a g e n2 .  H a x e  m i t  B e i l a g e n

3 . G e g r i l l t e r3 .  G e g r i l l t e r
    S c h w e i n e h a l sS c h w e i n e h a l s
    m i t B e i l a g e nm i t  B e i l a g e n

Jubiläums-Wintergrillen

4 . R i n d e r z u n g e i n4 .  R i n d e r z u n g e  i n  
    M a d e i r a S o ß eM a d e i r a  S o ß e

5 . N u d e l n m i t S o ß e5 .  N u d e l n  m i t  S o ß e

11 €11 €

12 €12 €

12.50 €12.50 €

3.50 €3.50 €

60 Jahre 
FC Oberhausen!

* A b h o l u n g  o d e r  V e r z e h r  v o r  O r t *

B i t t e  t e i l e n  s i e  u n s  b e i  i h r e r  B e s t e l l u n g  N a m e ,  T e l - N r . ,
A b h o l z e i t  u n d  M e n g e  m i t .

S o l l t e  k e i n e  M ö g l i c h k e i t  b e s t e h e n  d a s  E s s e n  a b z u h o l e n ,
w e r d e n  w i r  i n n e r h a l b  R h e i n h a u s e n  a n l i e f e r n

A b h o l z e i t e n :  S a m s t a g  u n d  S o n n t a g  v o n  1 2 - 1 8  U h r  

B e i l a g e n :  N u d e l n ,  K a r t o f f e l s a l a t ,  K n ö d e l  m i t  R o t k r a u t .

Einladung zur Jahreshauptversammlung
 
Am Freitag, 23. Februar 2024, findet 

unsere diesjährige Jahreshauptversammlung

im „Haus der Vereine“ statt.

Beginn 20.00 Uhr 

Alle Ehrenmitglieder, passive und fördernde 

Mitglieder, Freunde; sowie alle 

aktiven Sängerinnen und Sänger sind hierzu 

herzlich eingeladen. 

Es finden Wahlen statt.

Vorstandsteam 

MGV „Sängerlust“ Oberhausen

MGV Sängerlust
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Narrenzunft 
Oberhausen

Parkhinweis Rosenmontag 
Liebe Anwohner des
Rosenmontagsumzugs, 

alle Jahre wieder ziehen am Rosenmon-
tag zahlreiche Narren und v.a. auch große 
Wagen durch unseren Ort. Ab 12 Uhr ist 
die Umzugsstrecke für den Verkehr ge-
sperrt  (Hauptstraße in voller Länge, 
Kirchstraße, Neuweg in voller Länge, 
Endinger Straße).

Ebenso wird an diesem Tag ein amtliches 
Parkverbot erlassen. Damit der Umzug 
durch die teilweise engen Straßenab-
schnitte gelangen kann und dabei keine 
parkenden Autos beschädigt werden, bit-
ten wir Sie, das Parkverbot zu beachten. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und 
wünschen eine glückselige Fasent, 

Ihre/Eure NZO 

TuS Oberhausen 
seit 1921

TuS Handball
TuS landet Heimsieg gegen HSV Schopfheim 

Einen verdienten Sieg erzielte der TuS Oberhausen im Abstiegskampf gegen die Gäste der 
HSV Schopfheim. Am Ende stand es 32.26 (17:13) für die Hausherren. Beste Spieler auf Ober-
hausener Seite waren Torhüter Niclas Hilß, der einige Chancen der Gäste zunichte machte 
sowie die Feldspieler Dylan Werny und Josua Maurer mit jeweils acht Treffern. 
Tore: Dylan Werny (8/3), Josua Maurer (8), Flavio Zamolo (6), Sebastian Koch (4), Cedric Mau-
rer (2), Eric Bastian (2), Matthias Jörns (1), Bjarne Bodemer (1), Pascal Wix, Sebastian Klinuski, 
Finn Huser, Niclas Hilß, Nicolas Bucher, Noah Breitenbach. 

Das nächste Spiel findet nach der Fasent statt. In der Terninger Ludwig-Jahn-Halle trifft der 
TuS am 17.02.2024 um 17.30 Uhr die gastgebende SG Köndringen/Teningen 2. 

Weitere Ergebnisse:

wJB SG Waldk./Denzlingen TuS 17 - 32

wJE TuS SG Altdorf/Ettenheim 18 - 3

gJE TuS SG Waldk./Denzlingen IV ausgefallen

gJE TuS SG Waldk./Denzlingen III 12 - 8

gJD TuS SG Lörrach/Brombach 30 - 26

mJA TuS HSG Dreiland 28 - 31

Herren 2 TuS II SG Kenz./Herbolzheim III 26 - 32

mJC-BK SG Könd./Teningen TuS abgesagt

Die nächsten Spiele:

Sa, 17.02.2024 12.15 Uhr mJA SG Kenz/Herb/
Ringsheim

17.30 Uhr Herren 1 SG Könd./Teningen II

So, 18.02.2024 12.30 Uhr wJE SG Bötz./March

Schützenverein 
Niederhausen

Das Schützenhaus hat am Freitag 09.02 
ab 19 Uhr und am Sonntag von 10 -13 Uhr 
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Aus der Nachbarschaft
 

An alle Gastgeberinnen und Gastgeber sowie beteiligten 
Leistungsträgern in der Region: Einladung zum 
Informationsabend Erlebnisregion Europa-Park 

Seit Oktober 2023 ist die neue Tourismusdestination „Erlebnisregion Europa-Park“ am Start. 
Die sieben Kommunen Ettenheim, Herbolzheim, Kappel-Grafenhausen, Mahlberg, 
Rheinhausen, Ringsheim und Rust haben sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, die 
Aufenthaltsdauer vieler Gäste zu erhöhen und die Region damit nachhaltig zu einer echten 
Kurzreise-Destination zu entwickeln. 

Gerne möchten wir Ihnen, den Gastgeberinnen und Gastgebern sowie beteiligten 
Leistungsträgern aus den umliegenden Kommunen, das Konzept der neuen Destination bei 
einer Präsentation vorstellen. 
Hierzu laden wir Sie herzlich zu unserem Informationsabend  
 

am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 17.30 Uhr 

in den Raum „Convento“ des Europa-Park Hotels Santa Isabel 

ein. 

Zur besseren Planung wird daher um eine vorherige Anmeldung bis spätestens 16. Februar 
2024 gebeten. Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an die Geschäftsstelle Erlebnisregion Europa-

Park, Mareike Kopf: E-Mail: m.kopf@rust.de, Telefon: 07822 8645-38. 

Wir freuen uns, Ihnen die Erlebnisregion Europa-Park präsentieren zu können und hoffen auf 

Ihr Kommen. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Die Stadt Herbolzheim sucht Sie! Folgende Stellen sind zu besetzen: 
 
Erzieherin (m/w/d) Kindergarten Tutschfelden (60%) 
 
Sekretärin (m/w/d) für die Emil-Dörle-Schule (10 Stunden/ Woche) 
 
Die ausführlichen Stellenangebote finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.stadt-herbolzheim.de.  
Interessiert? Dann bewerben Sie sich ganz einfach online.  
 

Gebäude-Energieberatung durch 
Fachberater Landkreis Emmendingen 
Das Landratsamt Emmendingen bietet in Ko-
operation mit der Gemeinde Rheinhausen eine 
regelmäßige Gebäude-Energieberatung für 
Hausbesitzer, Erben- und Wohnungseigentü-
mergemeinschaften an. 
Der nächste Beratungsnachmittag ist am 
Donnerstag, den 29. Februar 2024  zwischen 
14:00 und 17:00 Uhr. Die Einzelberatungen 
finden im Rathaus (Besprechungszimmer 1. 
OG) statt. Die Terminbuchung erfolgt über 
die Webseite https://eveeno.com/wfg-land-
kreis-emmendingen (oder ggf. telefonisch 
unter 07641-451-1131). 

Ende des redaktionellen Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
KRÄFTIGENDES NARREN-FRÜHSTÜCK: 
Kartoffeln waschen, schälen und in ca. 5 – 10 mm dicke 
Scheiben schneiden. Die Blätter von Wirsing und Chi-
corée waschen, beides in 10 cm breite Streifen schneiden 
(wer den bitteren Geschmack nicht mag: Chicoréestrei-
fen 5 Min. in lauwarmes Wasser legen). Zwiebeln schälen 
und fein würfeln. Das Kasseler würfeln.
Butterschmalz in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Die 
Kartoffeln 5 bis 10 Min. darin anbraten, zwischendurch 
mehrmals wenden. Wenn die Kartoffeln goldgelb und 
knusprig sind, die Zwiebelwürfel dazugeben und kurz 
mit anbraten. Nun auch noch die Wirsing- und Chicorée-
streifen hineingeben, alles bei schwacher Hitze. 5 Min. 
andünsten. 
Währenddessen die Eier zusammen mit der Sahne 
in einer Schüssel mit dem Handrührgerät oder per 
Schneebesen gut verquirlen. Mit Salz (sehr sparsam 
vorgehen: das Kasseler ist bereits recht salzig!), Pfeffer, 
Majoran, und 1 Prise Muskatnuss abschmecken, gründlich 
verrühren und in die Pfanne zu den Kartoffeln und zum 
Gemüse geben, unterrühren. Nun kommt auch noch das 
Eier-Sahne-Gemisch in die Pfanne. Alsdann die Pfanne 
auf mittlerer Schiene für 20 bis 25 Min. bei 200°C Ober-/
Unterhitze (Umluft 180°C) in den Ofen stellen. 
In der Zwischenzeit Kresse 1cm über der Erde des Ver-
packungskartons abschneiden, gelbe und welke Blätter 
aussortieren (die Stiele sind essbar). Nicht waschen. 
Radieschen waschen und in Scheiben schneiden.
Sind die Eier nach der angegebenen Backzeit vollständig 
gestockt, Pfanne aus dem Ofen nehmen. Mit Kresse, 
Radieschenscheiben dekorieren, etwas Pfeffer aus der 
Mühle darüber und servieren, am besten in der Pfanne 
mitten auf den Tisch stellen (Hitzeschutz-Unterlage 
nicht vergessen!).

POWER-DRINK AUS KAROTTEN-FENCHEL-ROTE BETE: 
Karotten und Rote Bete waschen, putzen, schälen. 
Karotten der Länge nach vierteln, Rote Bete vierteln. 
Fenchelknollen putzen, waschen, halbieren und in dicke 
Stifte schneiden (4 Fenchelgrün-Zweige aufbewahren). 
Ingwerstück schälen (oder das braune Äußere mit einem 
Teelöffel abschaben). In ganz kleine Stücke schneiden. 
Alles Gemüse einschließlich Ingwerstückchen in den 
Entsafter geben. Anschließend den Saft mit Eiswürfeln 
und Rapsöl in einem Longdrinkglas verrühren, mit dem 
Fenchelgrün garnieren und servieren.

Tipps & Tricks
200 g gekochter Wirsing decken 

unseren Vitamin-C-Tagesbedarf. Man kann 

ihn auch roh essen, z.B. in Salaten, Smoothies 

& Co. – Chicorée hält sich im Gemüsefach des 

Kühlschranks (feucht eingewickelt) eine Woche. 

Seine leicht bittere Note ist gesund. Sie regt u.a. 

die Verdauung an. – Kasseler (Kassler) ist gepökelt 

und leicht geräuchert, es wird meist aus dem 

Rippenstück oder Nacken des Schweins herge-

stellt. Kassler kann gebraten, gekocht und 

gebacken werden (verkürzte Garzeit 

durch das Pökeln und Räuchern).
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20

24

KRÄFTIGENDES NARREN-FRÜHSTÜCK MIT EINEM 

POWER-DRINK AUS KAROTTEN-FENCHEL-ROTEBETE-INGWER 

ZUTATEN 
FÜR 4 PORTIONEN
KRÄFTIGENDES 
NARREN-FRÜHSTÜCK
450 g Kartoffeln
100 g Wirsingblätter
100 g Chicoréeblätter
3 mittelgroße Zwiebeln
150 g Kassler
1 EL Butterschmalz
7 Eier
70 g Sahne
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
Majoran
1 Prise Muskatnuss, 
gerieben
½ kl. Karton Kresse 
(alternativ: Kräuter)
4 Radieschen

POWER DRINK AUS 
KAROTTEN-FENCHEL-
ROTEBETE-INGWER
800 g Karotten
600 g Rote Bete
2 gr. oder 4 kl. Fen-
chelknollen
1 ca. 5-8 cm gr. Stck. 
Ingwer
4 TL Rapsöl

AUSSERDEM: 
Eiswürfel



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



4-Zimmer-Wohnung in Reute
! zu verkaufen !

Tel.: 0151 / 141 185 80
Kaufpreis 350.000€ - 125m2

Wir suchen zum sofortigen Eintritt
•	Verfahrensmechaniker	für	Kunststoff-
technik	(m/w/d),	auch	Quereinsteiger

•	Produktionshelfer	Verpackung	(m/w/d)
•	Lagerist	(m/w/d)
Bitte bewerben Sie sich online.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.kunststoff-bruederle.com
Brüderle Kunststofftechnik GmbH
Vogesenstraße 11 • 79365 Rheinhausen

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

PRIMO-KLEINANZEIGEN

KLEIN ABER OHO
Mit einer Kleinanzeige fi nden Sie den Traumjob oder bringen Ihr altes Sofa an den Mann. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 anzeigen@primo-stockach.de



Photovoltaik vom Fachmann!
Energiekosten senken 
und die Umwelt schonen

- individuelle Fachberatung
- fachgerechte Montage
- Planung & Projek� erung
- Verkauf

Elektro Reber GmbH
Off enburger Str. 8 |79341 Kenzingen
Tel. 07644/1533 
info@elektrohaus-reber.de

SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

10 617 Lokal-Regional-Genial  Hartheim, Heitersheim, Eschbach, Bad Krozingen 27.02.24

10 612 Lokal-Regional-Genial Münstertal, Sulzburg, Staufen, Ballrechten-Dottingen 27.02.24

10 636 Lokal-Regional-Genial Umkirch, Gottenheim, Bötzingen, Eichstetten, March 27.02.24

10 676 Lokal-Regional-Genial Badenweiler, Auggen, Schliengen, Neuenburg, Müllheim 27.02.24

11 618 Bei uns sind Sie richtig! Eichstetten, Gottenheim, Waltershofen, Sasbach, Vogtsburg, Ihringen, Bötzingen, Merdingen, Bahlingen 05.03.24

11 621 Bei uns sind Sie richtig! Kirchzarten, Oberried, Kappel, Stegen, Buchenbach, Ebnet 05.03.24

12 667 Die Adresse vor Ort! Freiamt, Malterdingen, Kenzingen, Riegel 12.03.24

12 671 Die Adresse vor Ort! Wyhl, Weisweil, Rheinhausen, Herbolzheim 12.03.24

12 673 Die Adresse vor Ort! Reute, Vörstetten, Hochdorf, March 12.03.24

17 646 Bauen & Wohnen Bad Krozingen, Staufen, Ehrenkirchen, Bollschweil 16.04.24
*Anzeigenschluss bis 12 Uhr

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr

PRIMO-VERLAGSBÜRO RAPPENECKER  
Im Quellengrund 5   |   79238 Ehrenkirchen
Telefon: 07633 9333650   |   E-Mail: primo@verlagsbuero-rappenecker.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de

S’ 
immer 
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Blättle 


